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RS UVS Kärnten 1994/03/08 KUVS-
1625/4/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.1994

Rechtssatz

Legte der Ausländer dem Dienstgeber einen "Aufnahmebogen" des Vereines für Ausländerberatung vor, war es

erkennbar, daß es sich bei diesem vorgewiesenen Dokument dem Inhalt nach weder um eine

Beschäftigungsbewilligung, noch eine Arbeitserlaubnis, noch einen Befreiungsschein handelte. In der

Außerachtlassung dieser nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt und Aufmerksamkeit in Verbindung mit der

tatsächlichen Beschäftigungsaufnahme ist im Hinblick auf den objektiven strafbaren Tatbestand des § 28

Ausländerbeschäftigungsgesetz jenes Ausmaß von Schuld zu erblicken, welches den angelasteten Straftatbestand auch

subjektiv zur Last fallen läßt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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